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Heimbeirat / Heimfürsprecher
Aktive Mitgestaltung der Bewohner und Bewohnerinnen 1
Recht auf Mitwirkung 
Pflegebedürftige Menschen in vollstationären Pflegeeinrichtungen müssen nahezu ihre gesamten Bedürfnisse in der Einrichtung und durch deren Mitarbeiter befriedigen. In den Maßstäben und Grundsätzen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität nach § 113 SGB XI wird die Selbstbestimmung und Mitwirkung von Pflegebedürftigen in stationären Pflegeeinrichtungen noch mehr in den Mittelpunkt gerückt.

Das Heimgesetz garantiert Menschen, die in stationären Pflegeeinrichtungen leben, ein Recht auf Mitwirkung in den Angelegenheiten des Heimbetriebes. Darunter fallen Belange zu Unterkunft, Betreuung, Aufenthaltsbedingungen, Heimordnung, Verpflegung und Freizeitgestaltung (§ 10 HeimG). 

[image: image4.jpg]Die Entscheidung, welches Gremium zum Einsatz kommt, hängt unter anderem von der Größe und der Versorgungsstruktur der stationären Pflegeeinrichtung ab. Das Gesetz sieht vor, dass stationäre Pflegeeinrichtungen auf die Bildung eines Heimbeirates hinwirken. Die Bestellung eines Fürsprechers kann jedoch erforderlich werden, wenn nicht ausreichend Kandidaten zur Verfügung stehen. In Einzelfällen kann die zuständige Behörde auch einem Ersatzgremium die Aufgaben des Heimbeirates übertragen. Möglich sind Beiräte aus Angehörigen oder Betreuern.

Da in Sachsen bisher noch kein Landesheimgesetz verabschiedet wurde, kommt weiterhin das Heimgesetz (HeimG) zur Anwendung. Welche Einrichtung unter die Bestimmungen des HeimG fällt, wird im § 1 ausgeführt. Die Ausgestaltung der Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner regelt die Verordnung über die Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner in Angelegenheiten des Heimbetriebes (Heimmitwirkungsverordnung - HeimmwV). 

In Sachsen obliegt die Überwachung und Kontrolle der Heime den jeweiligen Landesdirektionen (Dresden, Chemnitz, Leipzig), im Nachfolgenden zuständige Behörde genannt. 
Voraussichtlich 2013 soll die Zuständigkeit an den Kommunalen Sozialverband (KSV) übergehen. Eine endgültige Entscheidung bleibt abzuwarten. 
Bei Eröffnung einer stationären Pflegeeinrichtung muss die zuständige Behörde in der Regel innerhalb von 4 Wochen, spätestens jedoch sechs Monate nach Betriebsaufnahme, über die Bildung eines Heimbeirates informiert werden (§ 11 HeimmwV).

Zusammensetzung des Heimbeirates

Der Heimbeirat wird aus den Reihen der Bewohner gewählt. Die Zahl der Mitglieder des Heimbeirates richtet sich nach der Anzahl der Bewohner in der Pflegeeinrichtung (§ 4 (1) HeimmwV). In den Heimbeirat können auch externe Personen gewählt werden. Bei der Gesamtzahl der Heimbeiratsmitglieder ist jedoch darauf zu achten, dass die externen Mitglieder immer in der Minderheit sind (§ 4 (2) HeimmwV).

	
	Mitglieder gesamt
	davon maximal externe Mitglieder

	bis 50 Bewohner
	3 Mitglieder
	1 Mitglied

	51 bis 150 Bewohner
	5 Mitglieder
	2 Mitglieder

	151 bis 250 Bewohner
	7 Mitglieder
	3 Mitglieder

	über 250 Bewohner
	9 Mitglieder
	4 Mitglieder


In Ausnahmefällen kann ein Heimbeirat mit Genehmigung der zuständigen Behörde aus weniger Mitgliedern bestellt werden (§ 11a (1) HeimmwV). Im Vordergrund steht das Mitwirken der Bewohner. Grundsätzlich ist auch die Bildung mehrerer Heimbeiräte in einer Einrichtung erlaubt (§ 1 (3) HeimmwV), sofern das der Verbesserung der Mitwirkung der pflegebedürftigen Menschen dient. 
Weitere fach- und sachkundige Personen können durch den Heimbeirat zur Unterstützung und Mitarbeit hinzugezogen werden. Diese haben bei Entscheidungen kein Stimmrecht, sondern stehen dem Heimbeirat nur beratend zur Seite.
Wahl des Heimbeirates

1. Vorbereitung

Der Wahlausschuss wird zur Vorbereitung und Durchführung der Wahl gebildet. Er setzt sich aus mindestens drei Wahlberechtigten zusammen, wobei eine Person den Vorsitz übernimmt. Es sollte sich dabei nicht um die Kandidaten des neuen Heimbeirates handeln. Der amtierende Heimbeirat bestellt den Wahlausschuss mindestens acht Wochen vor seinem Amtsende. 

Falls kein amtierender Heimbeirat besteht oder sechs Wochen vor der Wahl noch kein Wahlausschuss gebildet werden konnte, muss die Leitung der Einrichtung ein entsprechendes Gremium bestellen. Das kann dann auch aus Mitarbeitern bestehen, falls keine ausreichende Zahl an Wahlberechtigten zur Übernahme der Aufgabe bereit ist (§ 6 HeimmwV). 
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Der Wahlausschuss bestimmt Ort und Zeitpunkt der Wahl. Spätestens 4 Wochen vor dem Wahltermin werden die Bewohner sowie die zuständige Behörde darüber informiert.

In Vorbereitung der Wahl sammelt der Ausschuss Wahlvorschläge ein, erstellt die Kandidatenliste, holt die Zustimmung der Kandidaten zur Wahl ein und macht die Kandidaten allen bekannt. Im Vorfeld der Wahl kann der Wahlausschuss den Kandidaten in einer Versammlung die Möglichkeit geben, sich den Wahlberechtigten vorzustellen. 

Als Kandidaten für den Heimbeirat dürfen sich keine Personen aufstellen lassen, die im Heim oder bei dessen Träger, bei den Kostenträgern oder der zuständigen Behörde entgeltlich beschäftigt sind. Das gleiche trifft auf Verbandsvertreter von Heimen mit Leitungsfunktion zu (§ 3 (3) HeimmwV).

Während der Wahl überwacht der Wahlausschuss die Stimmenabgabe. 
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2. Wahl

Alle Personen, die am Wahltag in der Einrichtung leben, sind berechtigt, ihre Stimme abzugeben (§ 3 (1) HeimmwV). Das Wahlrecht ist ein höchstpersönliches Recht. Es geht nicht auf den Betreuer über.

Der Heimbeirat wird in gleicher, geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt (§ 5 (1) HeimmwV). 

Gleiche Wahl: Jeder Wahlberechtigte hat so viel Stimmen, wie Heimbeiratsmitglieder gewählt werden. Je Kandidat kann nur eine Stimme vergeben werden. 
Unmittelbare Wahl: Die Mitglieder des Heimbeirats werden aus den Kandidaten direkt entsprechend der Anzahl der abgegebenen Stimmen gewählt.
Am Wahltag ermöglicht der Wahlausschuss allen Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl. In Einzelfällen muss mit der Wahlurne in die Zimmer gegangen werden, wenn die pflegebedürftigen Menschen z.B. aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Wahl kommen können.

Grundsätzlich ist auch der Weg der Briefwahl möglich. In dem Fall ist eine Frist für den Eingang der Briefwahlzettel bereits in der Vorbereitung festzulegen und mit dem Wahltermin bekannt zu geben.

Befinden sich am Wahltag auch Gäste der Kurzzeit- oder Tagespflege in der Einrichtung, sind diese an der Wahl des Heimbeirates nicht beteiligt.

Bei Einrichtungen mit weniger als 50 Bewohnern kann ein vereinfachtes Wahlverfahren stattfinden. Im vereinfachten Wahlverfahren kann der Heimbeirat direkt im Rahmen der Wahlversammlung bestimmt werden. Dabei muss Wahlberechtigten, die nicht an der Versammlung teilnehmen können, die Möglichkeit zur Stimmenabgabe in einer angemessenen zeitlichen Frist eingeräumt werden. Die Entscheidung für ein einfaches Wahlverfahren trifft der Wahlausschuss. 

Mit Zustimmung der zuständigen Behörde ist ein vereinfachtes Wahlverfahren auch bei Einrichtungen mit mehr als 50 Bewohnern möglich (§ 11a (2) HeimmwV). 
Der Wahlausschuss zählt die Stimmen aus und fertigt über das Wahlergebnis eine Niederschrift an. Das Ergebnis der Wahl wird in der Pflegeeinrichtung ausgehangen, den Bewohnern schriftlich zu Kenntnis gegeben und alle Kandidaten werden über den Wahlausgang informiert.

Innerhalb von zwei Wochen kann das Ergebnis der Wahl angefochten werden (§ 10 HeimmwV).
Alle Kandidaten, die nicht gewählt wurden, sind sogenannte Ersatzmitglieder. 

3. Nachbereitung

Der Wahlausschuss muss innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses den Heimbeirat zu einer konstituierenden Sitzung einberufen. In dieser werden der Vorsitzende sowie der Stellvertreter von den Heimbeiratsmitgliedern mit Mehrheit gewählt (§ 16 (1) HeimmwV). Der Vorsitz soll von einem Bewohner übernommen werden. Es können mehrere Stellvertreter gewählt werden. 
[image: image7.wmf]Die Heimbeiratswahlen sind im erforderlichen Maß sachlich und personell zu unterstützen (z.B. Bereitstellen von aktuellen Bewohnerlisten, von Räumlichkeiten und technischer Ausrüstung, von personeller Unterstützung für die Bewohner zur Wahrnehmung des Wahlrechtes). Nach § 2 (1) HeimmwV hat die Einrichtungsleitung die Pflicht, auf die Bildung eines Heimbeirates hinzuwirken. 

Um alle Aufgaben im Blick zu behalten und keine Fristen zu versäumen, empfiehlt sich das Aufstellen eines Wahlkalenders. Alle Schritte zur Vorbereitung werden in ihrer chronologischen Reihenfolge  aufgeschrieben. Ausgehend vom Wahltermin werden die Fristen von hinten nach vorn bestimmt.

Innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Amtszeit erfolgt die Meldung über den neuen Heimbeirat an die zuständige Behörde durch die Einrichtungsleitung (§ 11 (1) HeimmwV).
Die Amtszeit des Heimbeirates in stationären Pflegeeinrichtungen beträgt zwei Jahre und beginnt mit dem Tag der Wahl (§ 12 HeimmwV). Wiederwahlen sind möglich. 
Die Mitgliedschaft im Heimbeirat erlischt bei Ablauf der Amtszeit, Niederlegen des Amtes, Ausscheiden aus dem Heim, Verlust der Wählbarkeit (z.B. durch Aufnahme einer Beschäftigung in der Einrichtung) oder auf Grund der Feststellung durch die zuständige Behörde (§ 14 HeimmwV). 
Wenn während der Amtszeit ein Mitglied des Heimbeirates seine Arbeit niederlegt (z.B. Gesundheitszustand, Heimauszug) oder ausscheidet, tritt an seine Stelle ein Ersatzmitglied. Als Ersatzmitglied rückt die Person nach, die bei der Heimbeiratswahl von den nicht gewählten Kandidaten die meisten Stimmen hatte (§ 15 HeimmwV). Auch hier muss auf die Wahrung des Minderheitenverhältnisses von externen Mitgliedern geachtet werden.

Treten während der Amtszeit mehr als die Hälfte der Mitglieder zurück oder erklärt der Heimbeirat mehrheitlich seinen Rücktritt, muss eine Neuwahl erfolgen (§ 13 HeimmwV).
Heimfürsprecher 

Für die Zeit, in der kein Heimbeirat gebildet werden kann, werden seine Aufgaben durch einen Heimfürsprecher übernommen (§ 10 (4) HeimG). Der Heimfürsprecher wird im Einvernehmen mit der Pflegeeinrichtung unverzüglich durch die zuständige Behörde bestellt. 

Der Heimfürsprecher bleibt regulär für zwei Jahre im Amt. Danach kann er bei Bedarf wieder neu bestellt werden (§ 25 (2) HeimmwV). Der Heimfürsprecher muss ebenfalls unabhängig sein. Er muss seine Zustimmung zur Amtsübernahme erklären.

Die zuständige Behörde kann den Heimfürsprecher von seinem Amt entbinden (§ 26 HeimmwV). 

Die Arbeit des Heimfürsprechers ist ehrenamtlich und unentgeltlich. Die finanziellen Aufwendungen in Zusammenhang mit der Tätigkeit werden von der Pflegeeinrichtung übernommen (§ 10 (4) HeimG).

Die Rechte und Pflichten des Heimfürsprechers sind identisch mit denen des Heimbeirates. 

Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege (§ 1 (5) HeimG) und der Kurzzeitpflege (§ 1 (3) HeimG) unterliegen ebenfalls dem Heimgesetz, allerdings nicht im vollen Umfang. Nimmt die Einrichtung regelmäßig mindestens sechs Personen auf, muss ein Heimfürsprecher bestellt werden. 

Ersatzgremium 

Die zuständige Behörde kann von der Bestellung eines Heimfürsprechers absehen, wenn die Rechte der Bewohner auf andere Weise gewahrt werden. Die Entscheidung über die Anerkennung des Ersatzgremiums trifft die zuständige Behörde im Einzellfall (§ 28 a HeimmwV).

Mitwirkung des Heimbeirates / Heimfürsprechers
Aufgaben des Heimbeirates (§ 29 HeimmwV)
Der Heimbeirat übernimmt allgemein die Aufgabe des Vermittlers zwischen Bewohner und Einrichtungsleitung sowie gegenüber Dritten. In dieser Funktion beantragt er unter anderem Verbesserungen in der stationären Einrichtung. Dazu gehören auch Qualitätskriterien der Pflegeeinrichtung und eine sachgerechte Vergütung der vertraglich zu erbringenden Leistungen.
Der Heimbeirat steht allen Bewohnern und Angehörigen als Ansprechpartner zur Verfügung. Beschwerden und Anregungen trägt er der Einrichtungsleitung vor. Gemeinsam wird nach einer Lösung gesucht. 
[image: image8.wmf]Die Einrichtungsleitung muss begründen, wenn Einwände und Anregungen des Heimbeirates nicht umgesetzt werden können. Die Einrichtungsleitung muss auf Anträge und Beschwerden von Seiten des Heimbeirates als Interessenvertretung aller Bewohner immer reagieren. Diese sind in einer angemessenen Frist, längstens jedoch nach sechs Wochen, zu beantworten (§ 32 (4) HeimmwV). Lehnt die Einrichtung einen Antrag ab, hat sie die Ablehnung zu begründen.  
Jeder Bewohner einer stationären Pflegeeinrichtung hat das Recht, sich mit Anliegen und Beschwerden direkt an die zuständigen Behörden zu wenden. Der Heimbeirat informiert die Bewohner über diese Möglichkeit. Im Freistaat Sachsen kann man sich z.B. an die Pflegekassen, den MDK oder an die Beratungs- und Beschwerdestelle bei der Landesdirektion wenden. 
Neuen Bewohnern bietet der Heimbeirat Unterstützung bei der Eingewöhnung in den Alltag der Pflegeeinrichtung an. Das kann in Form von Begleitung zu Veranstaltungen und regelmäßigen Besuchen in den ersten Tagen geschehen. Die Einrichtungsleitung stellt dem Heimbeirat zeitnah Informationen zu neuen Bewohnern zur Verfügung.
Beteiligung an Entscheidungen (§ 30 HeimmwV) 
[image: image9.wmf]Aufstellung oder Änderung der Musterheimverträge und Heimordnung:
Der Musterheimvertrag bildet die Grundlage für das vertragliche Verhältnis zwischen den pflegebedürftigen Menschen und der stationären Pflegeeinrichtung. Die gesetzliche Grundlage zur Ausgestaltung der Heimverträge bildet das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG).
 
Der Pflegeeinrichtung kommt eine hohe Informationspflicht zu. Der Heimbeirat kann die Leitung bei der Überprüfung der Verständlichkeit der Informationen unterstützen. 
Die Einrichtungsleitung unterstützt ihrerseits den Heimbeirat durch Bereitstellung fach- und sachkundigen Personen in juristischen Fragen zum Vertrag. 

Zur Ausgestaltung des Zusammenlebens in der Pflegeeinrichtung kann eine Heim- / Hausordnung beitragen. Diese regelt sowohl Belange des Einzelnen (z.B. Bewohnerzimmer) als auch der Gemeinschaft sowie Zutrittsrechte in die Einrichtung an sich. Der Heimbeirat sollte eigene Vorschläge einbringen und über die Hausordnung abstimmen können.

Teilnahme an Vergütungsverhandlungen und Mitwirkung bei Veränderungen des Heimentgeltes:
Bewohner sind von Entgelterhöhungen direkt betroffen, daher hat der Gesetzgeber ein Mitwirkungsrecht in Fragen des Entgeltes eingeräumt (§ 85 (3) SGB XI). Der Heimbeirat muss rechtzeitig vor Aufnahme der Verhandlungen informiert werden. 
Die Unterlagen zur Vergütungsverhandlung sind dem Heimbeirat in verständlicher Form zur Verfügung zu stellen. Die Einrichtungsleitung erklärt dem Heimbeirat an Hand der Daten die wirtschaftliche Notwendigkeit und Angemessenheit von Entgelterhöhungen. Die Informationspflicht ist rechtzeitig erfüllt, wenn der Heimbeirat noch die Möglichkeit hat, sich eine Meinung zu bilden und diese wirksam zu vertreten. Die Planung darf also noch nicht abgeschlossen sein. 

Der Heimbeirat hat das Recht, nicht die Pflicht, an der Verhandlung teilzunehmen. Nach § 85 (3) SGB XI muss der Aufforderung zur Pflegesatzverhandlung jedoch eine Stellungnahme des Heimbeirates beiliegen. Der Vordruck kann den Verhandlungsunterlagen, bereitgestellt durch die Pflegesatzkommission nach SGB XI im Freistaat Sachsen, entnommen werden. Wird der Heimbeirat bei Entgelterhöhungen nicht im Vorfeld angehört, wird die Erhöhung unwirksam. 

Grundsätzlich ist gegenüber allen pflegebedürftigen Menschen in der Einrichtung eine Entgelterhöhung schriftlich anzuzeigen (§ 9 WBVG). Die Erhöhung wird frühestens 4 Wochen nach der Ankündigung wirksam.
Veranstaltungen, Alltags- und Freizeitgestaltung:
Die Pflegeeinrichtung bildet den Lebensmittelpunkt der Bewohner. Die Angebote der Beschäftigung und die Freizeitgestaltung bestimmen im hohen Maße das Wohlbefinden. Der Heimbeirat wirkt bei der Planung von Veranstaltungen sowie Angeboten der Alltags- und Freizeitgestaltung aktiv mit und unterstützt die Einrichtungsleitung bei der Durchführung von Veranstaltungen. In Absprache mit der Einrichtung kann der Heimbeirat auch eigene Veranstaltungen organisieren. Durch den Heimbeirat fließen die Interessen der Bewohner mit in die Planung ein.
Unterkunft, Betreuung und Verpflegung:
Neben der pflegerischen Versorgung haben die Bewohner Anspruch auf soziale Betreuung, hauswirtschaftliche Leistungen und Verpflegung. Alles Bereiche, die stark durch Individualität und Gewohnheiten der Bewohner geprägt sind. Gerade hier kommt dem Heimbeirat ein hohes Mitspracherecht zu. 
Die Einrichtungsleitung greift die Hinweise z.B. bei der Gestaltung des Speiseplanes auf oder berät sich mit dem Heimbeirat über Servicepartner z.B. im Catering. 

Veränderung in der Struktur des Betriebes:
Sowohl am Baukörper selbst, als auch an der Firma „Heim“ kann es über die Zeit zu Veränderungen kommen. 
Renovierungen beeinträchtigen zeitweilig den Alltag und können zu Veränderungen der räumlichen Struktur und zur Anzahl der Bewohner führen. 
Durch eine Fusion, Schließung, Erweiterung oder die Änderung des Schwerpunktes der Pflegeeinrichtung sind die Bewohner unmittelbar betroffen. Daher hat der Heimbeirat auch in dem Bereich ein Mitwirkungsrecht. 
Er muss rechtzeitig und in verständlicher Weise über die geplanten Maßnahmen informiert werden. Der Heimbeirat muss dabei die Maßnahme nicht bewilligen, sondern hat das Recht auf Information und das Einbringen der eigenen Meinung.
Ist mit dem Abschluss der Instandhaltung die Anhebungen der Investitionskosten verbunden, gelten die Regelungen analog der anderen Vergütungsbestandteile. 

Qualität:
Die Pflegeeinrichtung unterliegt einer Vielzahl externer Kontrollen. Dazu gehören u.a. die Qualitätsprüfung, die Begehung durch die Heimaufsicht, Kontrollen der Gesundheits- und Hygieneämter, der Feuerwehr oder des Zolls. Der Heimbeirat steht den externen Prüfern als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Prüfer haben ihrer Beratungspflicht gegenüber der Bewohnervertretung nachzukommen.
Der Heimbeirat wirkt bei Maßnahmen zur Förderung einer angemessenen Qualität in der Betreuung mit. 
Er wird an der Einführung von Instrumenten und Verfahrensweisen des Qualitätsmanagements beteiligt. Die Erwartungen und Bewertungen der Bewohner finden Eingang in die Qualitätskriterien. Die Pflegeinterventionen sind erkennbar auf Wohlbefinden, Unabhängigkeit, Lebensqualität, Gesundheitsförderung und Prävention gerichtet.
Die Einrichtung informiert den Heimbeirat und die Bewohner über das Ergebnis externer Prüfungen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen und erarbeitet gemeinsam Verbesserungsstrategien. 


Verhütung von Unfällen: 
Durch eine entsprechende Sorgfaltspflicht trägt die Pflegeeinrichtung zur Unfallvermeidung bei. In der täglichen Benutzung können auch Bewohnern und deren Angehörigen oder Besuchern Gefahrenquellen auffallen. Hinweise und Anregungen zur Optimierung können an den Heimbeirat gegeben werden.
Die Einrichtungsleitung greift die Anregungen und Vorschläge zur Beseitigung der Gefahrenquellen auf und versucht Abhilfe zu schaffen.
Ihrerseits informiert sie den Heimbeirat regelmäßig, auf jeden Fall bei Bedarf, über die Freihaltung von Rettungswegen.


Die Mitwirkung des Heimbeirates erweitert sich auf Fragen der Verwaltung sowie Geschäfts- und Wirtschaftsführung (§ 10 (1) HeimG), wenn durch Bewohner bzw. Angehörige Kosten am Bau, an der Instandhaltung oder der Ausstattung mitgetragen oder versprochen werden (§ 14 (2) Nr. 3 HeimG). 
Sitzungen des Heimbeirates

Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben trifft sich der Heimbeirat bei Bedarf zu nichtöffentlichen Sitzungen. Diese werden durch den Heimbeiratsvorsitzenden mindestens 7 Tage vor dem Termin unter Angabe der Tagesordnung einberufen. An Sitzungen, zu denen die Einrichtungsleitung ausdrücklich eingeladen wird, muss sie teilnehmen. Der Heimbeirat kann zu seinen Sitzungen weitere fach- und sachkundige Personen einladen. 

Der Heimbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit getroffen (§ 18 HeimmwV). Über die Sitzungen wird eine Niederschrift angefertigt (§ 19 HeimmwV).
Die Mitglieder sind über alle Informationen, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit erlangen, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Davon ausgenommen sind Informationen die offensichtlich keiner vertraulichen Behandlung bedürfen (§ 24 HeimmwV).

Mindestens einmal im Amtsjahr soll der Heimbeirat eine Bewohnerversammlung einberufen. In dieser wird ein entsprechender Tätigkeitsbericht erstattet (§ 20 HeimmwV). Die Bewohner können zu der Versammlung Personen des Vertrauens hinzuziehen. 

Die Einrichtungsleitung kann von der Teilnahme ausgeschlossen werden. Wird sie allerdings ausdrücklich eingeladen, muss sie teilnehmen.

Personen, die im Heimbeirat aktiv sind, dürfen durch ihre Arbeit weder benachteiligt noch bevorzugt werden (§ 23 HeimmwV).
Kosten und Sachaufwand
Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben ist dem Heimbeirat durch die Einrichtungsleitung erforderliche Hilfe zur Verfügung zu stellen. Insbesondere stellt sie entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung und unterstützt den Heimbeirat bei der Bekanntmachung von Mitteilungen. Sie bietet Platz für Aushänge und die technischen Möglichkeiten zur Herstellung der Informationen. Dazu zählt auch die Bereitstellung von Mitarbeitern der Einrichtung, die bei der Erstellung der Materialien behilflich sind.
Der Heimbeirat, der Heimfürsprecher bzw. das Ersatzgremium arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich. Für alle angemessenen sonstigen Kosten, z.B. Fahrgeld, Honorar für externe Fachberatung, Arbeitsmaterial oder Weiterbildungskosten, kommt die Einrichtung auf (§ 21 HeimmwV).
Der Heimbeirat erhält alle relevanten Informationen zur Entscheidungsfindung sowie die entsprechenden Unterlagen am Ort des Heimes. Dem Heimbeirat muss genügend Zeit zur Verfügung stehen und bei Bedarf erklärende fachliche Beratung ermöglicht werden, um sich über geplante Maßnahmen ein Urteil zu bilden (§ 32 Abs. 2 HeimmwV).
Es handelt sich um eine Ordnungswidrigkeit, wenn die Einrichtungsleitung die erforderliche Unterstützung verwehrt bzw. die Wahl oder Arbeit des Heimbeirates vorsätzlich behindert (§ 34 HeimmwV).
Zusammenfassung
Aus den Rechten des Heimbeirates ergeben sich Pflichten für die Einrichtungsleitung. 
Richtig genutzt kann der Heimbeirat eine wertvolle Bereicherung der Arbeit in stationären Pflegeeinrichtungen darstellen. Der konstruktive Austausch zwischen den Bewohnern und der Einrichtung soll die Interessen beider Seiten berücksichtigen und zu einer Verbesserung des Zusammenlebens führen. 
Stellt der Heimbeirat jedoch nur eine scheinbare Interessenvertretung dar, wird er schnell zur Last und ungeliebten Verpflichtung.
1   Im Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit auf die Verwendung der weiblichen und männlichen Personenbezeichnung verzichtet. Die verwendete Bezeichnung drückt die männliche und weibliche Form aus.[image: image1.png]
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